
1246 der Beilagen zu den Stenograpruschen Protokollen des Nationalrates :XV. GP 

Bericht 

.des Baittenausschusses 

über. die Regierungsvorlage (1058 der Beila
gen): Vertrag zwischen der Republik Öster
reich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien zur Änderung des Ver
trages zwischen der Republik Österreich und 
der Sozialistischen Föderativen Republik Jugo
slawien über den Karawankenstraßentunnel 

vom 15. September 1977 

Der vorliegende, in deutscher und slowenischer 
Sprache abgefaßte Vertrag beabsichtigt eine Ände
rung des Grundvertrages über den Karawanken
straßentunnel vom 15. September 1977, BGBI. 
Nr.441/1978, der vor allem hinsichtlich seiner 
Bestimmungen über die Finanzierung (Artikel 4) 
dieses grenzüberschreitenden Ba:uwerks zu ändern 

. ist. Die F,inanzierung war seinerzeit im wesentli
chen in der Form' vorgesehen, daß die Gesamtko
sten des gemeinsamen Projekts von den Vertrags
staaten je zur Hälfte getragen werden. 

Mit Rücksicht auf die .unter Hin~eis auf die völ
lig geänderten Voraussetzungen jugoslawischer
seits erklärten Schwierigkeiten in der Realisierung 
der im Grundvertrag vorgesehenen Finanzierungs
modalität wird nach dem Ergebnis der Verhandlun
gen in der Zwischenstaatlichen Kommission nun
mehr vom Prinzip einer für beide Seiten getrennten 
Kostentragung für den jeweiligen Streckenab
schnitt ausgegangen. Lediglich hinsichtlich der 
bereits gemeinsam vergebenen Projektierung'sarbei
ten wird die bisherige, Kostenteilung 50 : 50 beibe
halten. 

Im Zuge der durch die Neufassung der Finanzie
. rungsbestimmungen erf01::derlich gewordenen Ver
tragsänderung erschienen weitere Modifikationen 
zweckmäßig, deren Motive den Erläuterungen zur 
Regierungsvorlage entnommen werden können. 

Die neu angefügten Z 6 und 7 des Art. I ~ der 
Anhang über die Tätigkeit von Speditionsunterneh-

'Schemer 

Berichterstatter 

mungen bzw. Speditionsorganisationen - waren 
notwendig, um den zahlreichen Rechtsproblemen 
durch die versetzten Grenzabfertigungsstellen 
bezügli(:h der Tätigkeit österreichischer Spediteure 
in Jugoslawien und jugoslawischer Spediteure in 
Österreiich zu entgehen. 

Der gegenständliche Staatsvertrag ist gesetzän
dernd, weshalb sein Abschluß, der Genehmigung 
durch den Nationalrat gemäß Art.' 50 Abs. 1 
B-VG bedarf.' . 

Der Bautenausschuß . hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in s'einer Sitzung am 14. Okto
ber 1982 in Verhandlung genommeri. Nach den', 
Au~fühlungen des Berichters~tters sowie Wortmel
dungen der Abgeordneten Dr. Pu nt i garn und 
Dr. Jörg Hai der sowie des Bundesministers für 
Bauten und Technik Se k an i n a wurde einstim
mig beschlossen, dem Nationalrat die Genehmi- '. 
gung des Abschlusses dieses Staatsvertrages zu" 
empfehlen. 

In diesem Fall ist der Bautenausschuß der Auf
fassung, daß die Erlassung eines besonderen Bun
desgesetzesgemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG in der gel
tenden Fassung zur Erfüllung des Vertrages. ent
behrlich ist. 

AIs Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bauten
ausschuß somit den An t Tag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des Vertrages zwischen der Repu
blik Österreich und der Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien zur Änd~rung des Vertrages 
zwischf~n der Republik Österreich und der Soziali
stischen Föderativen Republik Jugoslawien über 
den Ka,rawankenstraßentunnel vom 15. September 
1977 (1058 der Beilagen) wird genehmigt. 

Wien, 1982 10 14 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimet 

Obmann 
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